
GEMEINDEEPPENDORF 

Der Bürgermeister 

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Bestattungshallen der Gemeinde Eppendorf 

(Bestattungshallensatzung) 

Aufgrund 

- der§§ 4, 14 und 28 der Sächsischen Gemeinde
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S. 62), die zu
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Okto
ber 2023 (SächsGVBI. S. 850) geändert worden 
ist, und 

- der §§ 2 und 9 ff. des Sächsischen Kommunal
abgabengesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S. 
116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Geset
zes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) ge
ändert worden ist, 

hat der Gemeinderat Eppendorf in seiner öffentli
chen Sitzung am 12. Dezember 2023 beschlossen, 
die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der Bestattungshallen der Gemeinde 
Eppendorf vom 16. April 2013, geändert mit Sat
zung vom 31. März 2015 wie folgt zu ändern: 

Artikel 1 
Änderungsbestimmungen 

1. Titel: 
a) Das Wort „Bestattungshallen" wird durch das 
Wort „Trauerhallen" ersetzt. 

Sparkasse Mittelsachsen 

b) Das Wort „Bestattungshallensatzung" wird durch 
das Wort „Trauerhallengebührensatzung" ersetzt. 

2. § 1 Absatz 1: 
a) Im Satz 1 wird das Wort Bestattungshallen durch 
das Wort „ Trauerhallen" ersetzt. 

b) Im Satz 3 wird das Wort „Bestattungshallen" 
durch das Wort „Trauerhallen" ersetzt. 

3. Im § 1 Absatz 2 wird das Wort „Bestattungshal
len" durch das Wort „Trauerhallen" ersetzt. 

4. Im§ 2 wird das Wort „Bestattungshallen" durch 
das Wort „Trauerhallen" ersetzt. 

5. Im§ 4 Absatz 1 wird das Wort „Bestattungshalle" 
durch das Wort „Trauerhalle" ersetzt. 

6. § 5 wird wie folgt gefasst: 
Für die Benutzung einer Trauerhalle wird eine Ge
bühr von 110,00 Euro je Trauerfeier festgesetzt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 ln Kraft. 

Gemeinde Eppendorf 
Großwaffersdorfer Straße 8 
09575 Eppendorf 

IBAN: DE 83 8705 2000 3640 0007 21 
BIC: WELADED1FGX 

Internet: W1W1.gemeinde-eppendorf.de 
E-Mail: info@gemeinde-eppendorf.de 
~ info@gemeinde-eppendorf.de-mail.de 

vertreten durch den Bürgermeister Axel Röthing Po am Haus 



GEME INDEEPPENDORF 

Der Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzun
gen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Sächsischen Gemeindeord
nung zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 
erfolgt ist, 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit von Sit
zungen, die Genehmigung oder die Bekanntma
chung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 
2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro
chen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 Sächsische 
Gemeindeordnung genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean
standet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor
schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Eppendorf, 20. Dezember 023~ 
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